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- der Anleitung der leitenden Kader zur weiteren Ver
besserung der wissenschaftlichen Führungs- und 
Leitungstätigkeit mit dem Ziel, einen hohen Stand 
bei der Erfüllung der Befehle und Anweisungen des 
Ministers zu erreichen und die Lösung der Schwer
punktaufgaben der Abteilungen XIV der Bezirksver- 
waltungen/Verwaltungen des MfS zu realisieren;

- der Kontrolle des Standes der Sicherheit der Dienst
objekte, der Absicherung der Gefangenentransport
tätigkeit ünd der Absicherung von Gerichtsverhand
lungen sowie die Überprüfung der Einhaltung der 
Sicherheitsgrundsätze beim Vollzug der Untersuchungs
haft,.

Die Instrukteure führen ihre operative Kontrolltätig- 
keit und fachwissenschaftliche Anleitung auf der Grund
lage der

"Anweisung über die grundsätzlichen Aufgaben 
und die Tätigkeit der Instrukteure der 
Abteilung XIV des MfS"
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